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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. KUKACKA und Kollegen haben 

am 14. Juli 1995 unter der Nr. 1803/J an den Bundesminister für 

Inneres eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"mangelnde Ausstattung und organisatorische Mängel der Staatspo

lizei" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

" 1. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Erkenntnis, daß das 
BAKS für Ermittlungstätigkeiten nur bedingt geeignet ist, 
weil die zentral verwalteten Daten nicht dezentral bearbei
tet werden können? 

2. Werden Sie aufgrund dieser Erkenntnis ein anderes Computer
netzwerk aufbauen? 

3. Sind Sie der Ansicht, daß die Staatspolizei mit einer aus
reichenden Anzahl von für ihren Auftrag geeigneten Computern 
ausgestattet ist? 

4. Wenn ja, für welche Aufträge und in welcher Anzahl stehen 
sie den einzelnen Dienststellen zur Verfügung? 

5. Ist die für eine effiziente Überwachung bzw. Informationsbe
schaffung notwendige Hardware für Computer-Mailboxen vorhan
den? 

6. Wenn nein, wann gedenken Sie, diese notwendige Hardware an
zuschaffen? 

7. Bislang wurden für die Stapo-Aufgabenstellung keine auch im 
Außendienst einsetzbaren Laptops verwendet. Werden in naher 
Zunkunft Laptops angeschafft? 

8. Wenn ja, wann? 

9. Wenn nein, warum nicht? 
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10. Werden sie für eine Übergangszeit, bis amtseigene Computer 
im ausreichenden Ausmaß angeschafft sind, den Löschnak-Erlaß 
über das Verbot der Verwendung privater PC(Laptops) aufhe
ben? 

11. Wenn nein, warum nicht? 

12. Stimmt es, daß das Ersuchen der Linzer Staatspolizei um neue 
kugelsichere Westen für die im Personenschutz eingesetzten 
Beamten abgelehnt worden ist? 

13. Wenn ja, warum? 

14. Gedenken Sie dem Ersuchen um neue kugelsichere Westen statt
zugeben? 

15. Wenn ja, wann? 

16. Wenn nein, warum nicht? 

17. Gedenken Sie, auch der Staatspolizei in den Bundesländern 
geeignete Fahrzeuge für Observationen und Personenschutz
aufgaben zur Verfügung zu stellen? 

18. Wenn ja, wann? 

19. Wenn nein, warum nicht? 

20. Sind die Vorwa~fe, daß die EST die örtlich zustMndigen 
Organe d~r Abteilung I nicht informiert, gerechtfertigt? 

21. Was werden Sie tun, damit sich solche Vorfälle nicht wieder
holen und die notwendige Kooperation zwischen den sachlich 
zuständigen Polizeiabteilungen realisiert wird? 

22. Halten Sie den Vorschlag, die Dienststellen der Stapo Linz, 
Wels und Steyr (SPDion) mit der Abteilung I der Oberöster
reichischen Sicherheitsdirektion (510) zusammenzulegen für 
sinnvoll? 

23. Wenn nein, warum nicht? 

24. Wenn ja, wann kann mit der Umsetzung dieses Vorschlages ge
rechnet werden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

BAKS ist ein dezentrales "Büroautomations- und Kommunikationssy
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stem" das grunds~tzlich nicht für "Ermittlungst~tigkeiten" vorge

sehen ist. Dieses System steht den Organisationseinheiten des In

nenressorts - insbesondere der Sicherheitsexekutive - prim~r zur 

Bew~ltigung von administrativen Aufgaben aus den lokalen Bürobe

reichen zur Verfügung, gestattet aber auch zus~tzlich den Zugriff 

auf den zentralen kriminalpolizeilichen Anwendungen (EKIS). - Er

g~nzend verweise ich auf die Antwort zu Frage 2. 

Zu Frage 2: 

Nein. Zur Unterstützung von Ermittlungst~tigkeiten wird jedoch 

derzeit ein anderes System getestet. 

Zu Frage 3: 

Nein. 

Zu Frage 4: 

Ich verweise auf die Antwort zu Frage 3. 

Zu Frage 5: 

Ja. 

Zu Frage 6: 

Eine Beantwortung entf~llt, da auf die Frage 5 mit "Ja" geantwor
tet wurde. 

Zu Frage 7: 

Die Anschaffung von "Notebooks" ist im Rahmen der EDV-Planung 
grunds~tzlich vorgesehen. 
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Zu Frage 8: 

Die Zuweisung erfolgt aufgrund entsprechender Antr~ge im Rahmen 

der jeweiligen EDV-Planung. 

Zu Frage 9: 

Eine Beantwortung entf~llt, da die Frage 8 positiv beantwortet 

wurde. 

Zu Frage 10: 

Richtlinien in Bezug auf die Verwendung privater pes sind derzeit 

bei der EDVZ in Ausarbeitung. 

Zu Frage 11: 

Eine Beantwortung entf~llt, da die Frage 10 positiv beantwortet 

wurde. 

Zu den Fragen 12 bis 16: 

Die Abteilung I der Bundespolizeidirektion Linz verfügt derzeit 

über 15 Schutzwesten. Nach Vorliegen eines Erprobungsberichtes 

der Bundespolizeidirektion Linz ist die Beschaffung weiterer 

Schutzwesten vorgesehen. 

Zu den Fragen 17 bis 19: 

In jedem Bundesland stehen den Sicherheitsbehörden für Observa

tions- und Personenschutzzwecke eingerichtete Fahrzeuge zur Ver

fügung, die je nach Bedarf innerhalb der Behörden verwendet wer

den können. Zur Bewältigung kurzfristiger Engpässe können zusätz

liche Fahrzeuge innerhalb der Behörde jederzeit zur Verfügung 
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gestellt werden. In besonderen Fällen ist auch die Anmietung pri

vater Fahrzeuge möglich und erlaßmäßig geregelt. Ein allenfalls 

vorhandener zusätzlicher Bedarf kann durch geeignete AntragsteI

lung und Aufsvstematisierung geregelt werden. 

Zu den Fragen 20 und 21: 

Die EBT ist gemäß § 1 der Verordnung des Bundesministers für In

neres über Sond~reinheiten, BGBl. Nr. 267/1993, als Sondereinheit 

der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit errichtet • 

. Als solche erstreckt sich ihr Zuständigkeitsbereich, für die ge

mäß der VO zugewiesenen Kompetenzen, über das gesamte Bundesge

biet (§ 7 Sondereinheiten-VO). Gemäß § 9 Sondereinheiten-VO haben 

die Sondereinheiten von ihrem Einschreiten die örtlich zuständige 

Sicherheitsdirektion zu verständigen, allerdings nur soweit dies 

erforderlich ist, um die Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen 

und Doppelgeleisigkeiten zu vermeiden. Hierbei kam es in der Ver

gangenheit fallweise zu Mißverständnissen. Es wurden daher allen 

Beteiligten die einschlägigen Informationspflichten in Erinnerung 

gerufen. 

Zu den Fragen 22 bis 24: 

Im Zuge der Bemühungen zur Reform der Staatspolizei wird auch ei

ne Konzentration der staatspolizeilichen Kräfte bei den Sicher

heitsdirektionen diskutiert. Aufgrund der Komplexität der Auswir

kungen einer solchen Konzentration, wird eine Entscheidung in 

dieser Frage erst nach Abschluß des Diskussionsprozesses zu einem 

späteren Zeitpunkt erfolgen. 
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